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RS OGH 1995/9/6 1Ob581/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1995

Norm

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Spricht das Gericht seine Unzuständigkeit aus, ohne dem Überweisungsantrag stattzugeben, dann ist diese

Entscheidung anfechtbar, wobei es keinen Unterschied macht, ob der Überweisungsantrag des Klägers ab- oder

zurückgewiesen wird.

Entscheidungstexte

1 Ob 581/95

Entscheidungstext OGH 06.09.1995 1 Ob 581/95
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